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Blauzungenkrankheit – 

Informationsabend für Tierhalterinnen und Tierhalter 
 

Das Veterinäramt der Urkantone führt in Zusammenarbeit mit den kantonalen Landwirt-
schaftsämtern Orientierungsversammlungen durch. Interessierte Tierhalterinnen und Tier-
halter erhalten alle wichtigen Informationen rund um die Impfkampagne für Rinder, Schafe 
und Ziegen, welche ab Juni 2008 durchgeführt wird. In Nidwalden findet dieser Anlass wie 
folgt statt: 
 

Datum: Dienstag, 27. Mai 2008 
Zeit: 20.00 Uhr 
Ort: Hotel Engel, Stans 

 
Die Blauzungenkrankheit ist eine nicht direkt ansteckende, von Insekten übertragene In-
fektionskrankheit der Wiederkäuer. Die Krankheit wird durch eine Virusinfektion verur-
sacht. Für Menschen ist diese Krankheit nicht gefährlich. 
 
Die Blauzungenkrankheit befällt Rinder, Schafe und Ziegen. Sie wird durch kleine Mücken 
übertragen. Einige der infizierten Tiere werden nicht einmal krank, wenige sterben. Typi-
sche Symptome sind vermehrtes Speicheln, Schwellungen am Kopf sowie offene Stellen 
im Maul. Tierhalter können sich über die Symptome und die Blauzungenkrankheit unter 
www.bluetongue.ch informieren - hier lässt sich auch die DVD «Achtung Blauzungen-
krankheit» bestellen. 
 
Der Bund hat genügend Impfdosen gegen die Blauzungenkrankheit bestellt, um sämtliche 
Rinder, Schafe und Ziegen der Schweiz zu impfen. Die Impfkampagne wird von den kan-
tonalen Veterinärdiensten zusammen mit dem Bundesamt für Veterinärwesen organisiert. 
Die Impfung durchführen werden Tierärztinnen und Tierärzte. Rinder müssen zweimal in-
nerhalb eines Monats geimpft werden, damit sie geschützt sein. Bei Schafen und vermut-
lich auch bei Ziegen reicht eine Impfung. Finanziert wird die Impfung vom Bund, den Kan-
tonen und der Landwirtschaft zusammen. Dabei übernehmen die Tierhaltenden rund zwei 
Drittel der Kosten. Der Bund bezahlt den Impfstoff und die Kantone übernehmen die admi-
nistrativen Kosten. 
 
 
Weiterführende Informationen finden Sie im Internet unter: 

• http://www.laburk.ch/kt/info/tg/blauzungenkrankheit/info_20080428.htm  

• http://www.bluetongue.ch  


